
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am  

Donnerstag, dem 1. Februar 2024 um 19:00 Uhr  

im Großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenau stattgefundene 

1. Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2024 
Die Sitzung ist öffentlich. 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 20.55 Uhr 
 
Erschienen sind: 
 Bgm. Johann Döller 
 Vzbgm Mag. Michael Sillar 
 GGR Helmuth Mayerhofer 
 GGR Ulrike Marvan 
 GGR Oliver Kobald 
 GR  Mag. Johannes Ledolter 
 GR Johannes Gschaider  
 GR Johannes  Ribeiro da Silva 
 GR Josef Erlach 
 GR Ing. Christian Blazek 
 GR Bernd Scharfegger 
 GR Doris Siwatz 
 GR Friederike Przibil 
 GR Christian Zachauer 
 GR Carina Perner-Reiter 
 GR Johann  Budin 
 GR Eva Tauchner 
 GR Franz Tisch 
 GR Wilfried Scherzer 
 

Entschuldigt sind abwesend:  GGR Ing. Wolfgang Gruber 
   GR Werner Groß 
 
Unentschuldigt sind abwesend: XXXXX 

 

Protokollführer: Philipp Stummer, Amtsleiter-Stellvertreter 

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinde-

rates, stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 

19.00 Uhr für eröffnet. 



 
 2

Tagesordnung 
 

1. ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG ........................................................... 3 

1.1. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes ___________________________ 3 

1.2. BLACKOUTVORSORGE ____________________________________________________ 7 

1.3. Tourismusangelegenheiten: ________________________________________________ 7 

1.3.1. Tourismusverband – Beitrag _______________________________________________________________ 7 

1.3.2. ARGE Mountainbike ____________________________________________________________________ 9 

1.3.3. Pumptrack im Kurpark ___________________________________________________________________ 9 

1.4. Lebensraumkonzept ______________________________________________________ 10 

1.5. Gemeindewebseite neu ___________________________________________________ 11 

1.6. Städtepartnerschaft ______________________________________________________ 12 

 

  



 
 3

1. ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG 

1.1. ÄNDERUNG DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES 

Der Entwurf der Abänderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes der Marktgemeinde Rei-

chenau an der Rax lag in der Zeit vom 29. September bis 10. November 2023 zur öffentlichen Ein-

sichtnahme auf. Das gegenständliche Änderungsverfahren umfasste ursprünglich 13 Änderungs-

punkte, wobei im Zuge der Auflage ein 14., unwesentlicher Änderungspunkt ergänzt wurde. Dabei 

handelt es sich um die Kenntlichmachung von elektrischen Kabelleitungen und eines Trafos. Ein Na-

turschutzbehördliches Gutachten des Amtes der NÖ. Landesregierung liegt bereits vor und ist positiv. 

Zudem sind zwei Richtigstellungen vorgesehen. In der Stellungnahme der Raumordnungsabteilung 

des Amtes der NÖ. Landesregierung vom 16. Jänner 2024 wurden folgende Änderungspunkte positiv 

beurteilt: 

 

Änderungspunkt 4 – KG Hirschwang  

Grünland Land- u. Forstwirtschaft in Bauland Wohngebiet (geringfügige Abrundung) 

 

Änderungspunkt 7 – KG Reichenau und KG Grünsting 

Grünland Land- u. Forstwirtschaft in Grünland Friedhof mit Zusatz Naturbestattung und öffentliche 

Verkehrsfläche. Das Ansuchen auf Widmung in Grünland Friedhof wurde jedoch von der Pfarre Rei-

chenau mit Schreiben vom 30.01.2024 zurückgezogen. Die Umwidmung öffentliche Verkehrsfläche 

soll jedoch durchgeführt werden. 

 

Änderungspunkt 8 – KG Prein 

Anpassung Widmungsabgrenzung zwischen Grünland Sportstätte-Rodelbahn und Grünland Land- u. 

Forstwirtschaft und Widmung Grünland Land- u. Forstwirtschaft in Grünland Gewässerfläche 

 

Änderungspunkt 9 – KG Reichenau 

GEB mit Zusatz versehen 

 

Zum Änderungspunkt 9 ist eine Stellungnahme der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer eingelangt, 

welche dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird.  

Diese Stellungnahme wurde abgegeben von der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer, Wiener Straße 

64 in 3100 St. Pölten und lautet in der Kurzfassung wie folgt: 

Im vorliegenden Änderungsentwurf ist unter Punkt 9 vorgesehen, im gesamten Gemeindegebiet die 

Summe der Grundrissflächen aller Nebengebäude von erhaltenswerten Gebäuden im Grünland auf 

100m² zu erhöhen. Dies hat gemäß NÖ ROG allerdings nur im Einzelfall zu erfolgen, eine generelle 

Erhöhung für das gesamte Gemeindegebiet hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen. 

 

Hierzu hat die beauftragte Raumplanerin der Gemeinde, Fr. Dipl. Ing. Sonja Luszczak-Appel, fol-

gende Anmerkung verfasst: 
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Der angesprochene Änderungspunkt 9 betrifft ausschließlich ein erhaltenswertes Gebäude im Grün-

land, und zwar das Geb RE 5, bei dem aufgrund der baulichen Gegebenheit auf der Liegenschaft mit 

Aufeinandertreffen von landwirtschaftlicher Nutzung sowie Wohnnutzung eine Erhöhung der Grund-

rissfläche aller Nebengebäude auf 100m² erfolgt. Demnach handelt es sich um einen Einzelfall, und 

nicht, wie in der Stellungnahme angeführt, um eine Änderung von allen erhaltenswerten Gebäuden 

im Grünland im Gemeindegebiet. Demnach ist eine Übereinstimmung mit den Festlegungen des NÖ 

ROG gegeben.  

 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und schließt sich der Anmerkung von 

Fr. Dipl. Ing. Luszczak-Appel vollinhaltlich an. Der Änderungspunkt 9 möge somit wie ursprünglich 

vorgeschlagen durchgeführt werden.  

 

Änderungspunkt 10 – KG Reichenau 

Anpassung Widmungsabgrenzung zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Grünland Land- u. 

Forstwirtschaft 

 

Änderungspunkt 11 – KG Reichenau 

Anpassung Widmungsabgrenzung Grünland Wasserfläche, Grünland Land- u. Forstwirtschaft und 

Grünland Parkanlagen  

 

Änderungspunkt 13 – KG Klein- und Großau 

Grünland Land- u. Forstwirtschaft in GEB KG 134 

 

Änderungspunkt 14 – KG Reichenau, KG Hirschwang und KG Grünsting 

Richtigstellung einer Kenntlichmachung  

 

Richtigstellung R1 – KG Klein- u. Großau 

Korrektur im Bereich BS-Kurhotel, gemäß ÄP 3 in Zukunft BS-Fremdenverkehr, Kultureinrichtung 

 

Richtigstellung R2 – KG Prein 

Korrektur im Bereich eines Gho (Grünland Land- u. Forstwirtschaftliche Hofstelle) 

 

Der Änderungspunkt 3 (Umwidmungen in der KG Klein- und Großau im Bereich Knappenhof) wurde 

ursprünglich negativ beurteilt, da ein Nutzungskonzept nachgereicht werden müsse. Dieses Nut-

zungskonzept wurde der Gemeinde am 16.01.2024 übermittelt.  
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In der Stellungnahme der Raumordnungsabteilung des Amtes der NÖ. Landesregierung wurden fol-

gende Änderungspunkte negativ beurteilt: 

 

Änderungspunkt 1 – KG Reichenau 

Grünland Land- u. Forstwirtschaft in Bauland Wohngebiet 

 Stellungnahme der EVN muss eingeholt werden 

Änderungspunkt 2 – KG Prein 

Bauland Betriebsgebiet in Bauland Wohngebiet, Bauland Betriebsgebiet und Bauland Wohngebiet in 

Grünland Grüngürtel-Gewässerschutz 

 Stellungnahme der WLV spricht sich gegen Nutzungsänderung aus  

Änderungspunkt 5 – KG Prein 

Bauland Sondergebiet-Erholungsheim in Geb, Bauland Sondergebiet-Erholungsheim in Grünland 

Parkanlagen, Bauland Sondergebiet-Erholungsheim in private Verkehrsfläche und Grünland Land-u. 

Forstwirtschaft in private Verkehrsfläche 

 zusätzliche Stellungnahme der WLV erforderlich  

Änderungspunkt 6 – KG Klein- und Großau 

Bauland Wohngebiet in Bauland Agrargebiet 

 wechselseitige Störungen können nicht ausgeschlossen werden (Lärm, Geruch, etc.) 

Änderungspunkt 12 – KG Hirschwang 

Grünland Land- u. Forstwirtschaft in private Verkehrsfläche und Grünland Land-u. Forstwirtschaft in 

Grünland Grüngürtel 

 Stellungnahme der WLV weist auf potenzielle Beeinträchtigung hin 

 fehlende Anbindung an fließenden Verkehr 

 Bedarfsnachweis mangelhaft/nicht ausreichend konkret dargestellt 

 

K U N D M A C H U N G 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat nach Erörterung der eingegange-
nen Stellungnahmen in seiner Sitzung am 01.02.2024, TOP 1.1, folgende 
 

V E R O R D N U N G  
beschlossen: 

§ 1 
 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 in der derzeit geltenden Fassung 
wird der Flächenwidmungsplan in den Katastralgemeinden Grünsting, Hirschwang, Klein- und 
Großau, Prein und Reichenau, dahingehend geändert, dass die auf den Plandarstellungen durch 
rote Signatur dargestellten Änderungen festgelegt werden. 
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§ 2 
 

Die Plandarstellungen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes mit folgenden Plankennzahlen, 
welche mit dem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt der Markt-
gemeinde Reichenau an der Rax während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
REI/202309/FW-01 - Änderungspunkt 9 und 10 
REI/202309/FW-03 - Änderungspunkt 3 und 13 
REI/202309/FW-04 - Änderungspunkt 4 und 14 
REI/202309/FW-06 - Änderungspunkt 8 
REI/202390/FW-07 - Änderungspunkt 7 nur hinsichtlich „Vö“ - öffentliche Verkehrsfläche 
REI/202309/FW-08 - Änderungspunkt 11 
sowie 
REI/202309/FW-03 - Richtigstellung R1 
REI/202309/FW-09 - Richtigstellung R2 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die Niederösterreichische Landesregierung 
und nach ihrer darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kund-
machungsfrist folgenden Tag in Kraft.  
 
Reichenau an der Rax, am 02.02.2024 

Der Bürgermeister: 
 

 

          (Johann Döller) 
An der Amtstafel in Reichenau an der Rax 
 
angeschlagen am: ………………………… 
 
 
abgenommen am: ………………………… 
 

 

GR Mag. Johannes Ledolter, GR Ing. Christian Blazek und  

GR Christian Zachauer verlassen den Sitzungssaal. 

 

 

Antrag: Sämtliche Änderungspunkte, die in der vorliegenden raumordnungsfachlichen Prüfung 

des Amtes der NÖ. Landesregierung vom 16.01.2024 (Zahl R1-R-497/031-2023 – 

siehe Anlage 1) positiv beurteilt wurden, mögen als integrierender Bestandteil der oben 

vorliegenden Verordnung beschlossen werden. Das sind die Punkte 3 bis 4, 8 bis 11, 

13 und 14 und die Richtigstellung R1 und R2. Der Änderungspunkt 7 möge in abgeän-

derter Form nur hinsichtlich Vö (öffentliche Verkehrsfläche) beschlossen werden. Die 

restlichen Punkte (1 bis 2, 5 bis 6 und 12) mögen rückgestellt werden. 

Beschluss: Einstimmig.  

 

 

GR Mag. Ledolter, GR Ing. Blazek und  

GR Zachauer kehren in den Sitzungssaal zurück. 
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1.2. BLACKOUTVORSORGE 

Der Vorsitzende berichtet, dass im Voranschlag 2024 rund € 100.000,-- für die Blackoutvorsorge, 

sprich Notfallversorgung im Falle eines Systemzusammenbruchs, vorgesehen sind. In einem ersten 

Schritt wurde an sämtlichen Anschlagtafeln im öffentlichen Bereich eine Kurzinformationen kundge-

macht, um die Bevölkerung im Falle eines Blackouts entsprechend informiert zu wissen. 

Was die Umsetzung der Blackoutvorsorge betrifft, so gab es Gespräche mit der Firma Firefly FTA 

GmbH, 2493 Lichtenwörth, und hat die Firma am 15.11.2023 ein Angebot gelegt.  

 

Grundsätzlich sollen folgende Standorte blackoutsicher gemacht werden. 

1) Gemeindeamt Reichenau 

2) Mittelschule Reichenau  

3) Kritische Infrastruktur (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) 

 

Die einzelnen Standorte verlangen unterschiedliche Aggregate und Ausrüstungen. Wir reden hier von 

einem Gesamtbetrag laut Angebot der Firma Firefly FTA von rund € 92.000,-- inklusive Umsatzsteuer, 

wobei in einigen Bereichen Vorsteuerabzug gegeben ist. Zu den angeführten Kosten kommen aller-

dings noch Kosten für die Verbindung der Notstromsysteme mit den bestehenden Leistungsteilen 

sowie eine notwendige Tankanlage am Bauhof der Gemeinde. Die Kosten hierfür müssen erst eva-

luiert werden, sollten sich aber im einstelligen Tausenderbereich bewegen. 

Am 23. Februar gibt es einen weiteren Termin mit der Fa. Firefly FTA, GGR Ing. Gruber, GGR Ma-

yerhofer, Bauhofleiter und Amtsleiter-Stv., um die Infos zu vertiefen bzw. Fragen zu besprechen. Im 

Anschluss daran sollen weitere Firmen zur Angebotslegung eingeladen werden.  

Die öffentlichen Förderungen für Blackoutvorsorge können mit 60 % angenommen werden. 

Die Gemeindeführung ist jedenfalls bedacht darauf, die Blackoutvorsorge entsprechend zeitnahe um-

zusetzen, um im Falle des Falles gerüstet zu sein und sich nicht den Vorwurf gefallen lassen zu 

müssen, zu lange zugewartet zu haben. Eine Genehmigung des Amtes der NÖ. Landesregierung, 

IVW3, ist jedenfalls einzuholen. 

 

Antrag: Das Thema möge weiterverfolgt und nach dem angeführten Termin im Februar weitere 

Firmen zur Angebotslegung eingeladen werden.  

Beschluss: Einstimmig.  

 

 

 

1.3. TOURISMUSANGELEGENHEITEN: 

1.3.1. Tourismusverband – Beitrag 

Der Vorsitzende erläutert die Grundlagen für den Tourismusverbandsbeitrag ab 2024. Durch die Än-

derung des NÖ Tourismusgesetzes (Landesgesetzblatt vom 25. Juli 2023) haben sich wesentliche 

Rahmenbedingungen – unter anderem die Einnahmen aus der Nächtigungstaxe – für die Gemeinde 
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verändert. Pro abgabepflichtiger Nächtigung im Gemeindegebiet verbleiben der Gemeinde in den 

Jahren 2024 und 2025 nun € 1,45 aus der für einen NÖ Kurort vorgeschriebenen Nächtigungstaxe 

von € 2,90. Die Verwendung der Einnahmen sind im § 8 des Tourismusgesetzes geregelt.  

 

§ 8 Zweckbindung 

(1) Alle Erträge aus der Nächtigungstaxe sind für touristische Zwecke zu verwenden. 

(2) Touristische Zwecke im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Finanzierung eines Tourismusverbandes gemäß § 4 oder regionaler Tourismusdesti-

nationen gemäß § 5 durch regelmäßige Beitragszahlungen sowie durch Projektbei-

träge, 

2. Finanzierung der Landestourismusorganisation gemäß § 6 und des NÖ Wirtschafts- 

und Tourismusfonds,  

3. Übernahme der Kosten für die Errichtung und den Erhalt von Freizeitwegen (z. B. 

Mountainbike-Stecken, Rad-, Wander- und Themenwege), sowie Datenerfassung 

und -wartung im Hinblick auf die Freizeitwegeinfrastruktur („Digitales touristisches 

Wegemanagement“), 

4. Kosten für die Erstellung und Überarbeitung von regionalen und lokalen touristischen 

Mobilitätskonzepten und Kosten für regionale oder lokale, touristische Mobilitätsleis-

tungen,  

5. Errichtung, Betrieb und Erhalt von Tourismusinformationsstellen bzw. Tourismusbü-

ros sowie Tourismusinformationssystemen im Gemeindeeigentum oder im Verbund 

mehrerer Gemeinden,  

6. Freizeiteinrichtungen, sofern sie hohe touristische Relevanz haben,  

7. Veranstaltungen mit überörtlicher touristischer Bedeutung,  

8. Ortsbildpflege und Ortsbildverschönerungsmaßnahmen, 

9. Kunst- und Kultureinrichtungen, sofern diese hohe touristische Relevanz haben.  

Der Tourismusverband Semmering-Rax hat den Mitgliedsgemeinden vorgeschlagen, € 1,30 pro ab-

gabepflichtiger Nächtigung für touristische Aufgaben dem Verband zur Verfügung zu stellen. Die Aus-

gaben des TVB beschränken sich im Wesentlichen auf die Punkte (2) 1. und (2) 4. bzw. anteiligen 

Leistungen aus (2) 5. des § 8 Tourismusgesetz, die verbleibenden Punkte sind aus dem Tourismus-

budget der Gemeinde zu finanzieren. In einer eingehenden Diskussion wird auf Wunsch von GGR 

Oliver Kobald folgender Passus in das Protokoll aufgenommen: auf konkrete Nachfrage des GGR 

Oliver Kobald an den GR Ing. Christian Blazek, seines Zeichens Obmann des TVB, ob sich der TVB 

zum Projekt „Verlängerung Wasserleitungsweg“ bekennen würde, bejahte GR Ing. Blazek diese 

Frage. Nach weiterer eingehender Diskussion ergehen folgende 

Anträge: 
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1. GR Ing. Christian Blazek stellt den Antrag, einen Beitrag von € 0,85 pro abgabepflichtiger 

Nächtigung an den Tourismusverband zu entrichten. Der Vorsitzende lässt separat abstim-

men, ob dieser Antrag zur Abstimmung kommen soll. 

Beschluss: Einstimmig.  

2. Der Vorsitzende stellt den Antrag, wie in der Gemeindevorstandssitzung vom 22.01.2024 

empfohlen, einen Beitrag von € 0,70 pro abgabepflichtiger Nächtigung an den Tourismusver-

band zu entrichten. Diese Berechnungsgrundlage soll für das Haushaltsjahr 2024 gelten.  

Beschluss: 19 Gegenstimmen.  

3. Es wird über den Antrag von GR Ing. Blazek abgestimmt, welcher die Entrichtung eines Bei-

trags von € 0,85 pro abgabepflichtiger Nächtigung an den Tourismusverband vorsieht. Diese 

Berechnungsgrundlage soll für das Haushaltsjahr 2024 gelten. 

Beschluss: Einstimmig.  

 

 

1.3.2. ARGE Mountainbike 

Die Arge Mountain Bike mit Sitz in Kirchberg am Wechsel, übermittelt mit Schreiben vom 20. Novem-

ber 2023 einen neuen Arge Mountain Bike Gesellschaftervertrag. Dieser Vertrag beginnt am 1. Jänner 

2024 zu laufen und endet am 31. Dezember 2028. Der Mitgliedsbeitrag wurde nicht erhöht, sondern 

wird nur um die im Vertrag vorgesehenen Indexsteigerungen jährlich angepasst werden. Die Kosten 

für die Marktgemeinde Reichenau belaufen sich laut Vertrag auf den jährlichen Sockelbetrag in Höhe 

von € 1.772,-- und € 0,16 pro Einwohner, was für die Gemeinde Reichenau somit insgesamt einen 

Jahresbeitrag von 2.183,84 € ergibt. Die Gemeinde verpflichtet sich weiters zweimal pro Jahr die 

Strecken zu befahren, wobei zwei weitere Male die Arge Mountain Bike selbst die Strecken befährt 

und kontrolliert oder dies einem Verein übergibt. Der Gesellschaftervertrag liegt dem Protokoll als 

Anlage 3 bei. GR Ing. Christian Blazek wird das Wort erteilt, dieser führt aus, dass der Vertrag einer 

Überarbeitung bedürfe und er sich dieser Thematik annehmen möchte. Der Vorsitzende stellt hierauf 

folgenden  

Antrag: Der Tagesordnungspunkt möge in den nächsten Sitzungslauf verschoben werden, in 

welchem GR Ing. Blazek die Ergebnisse seiner Gespräche präsentieren wird. 

Beschluss: Einstimmig. 

 

 

1.3.3. Pumptrack im Kurpark 

Auf Initiative des Radsportlers und Triathleten Hannes Aichholzer gemeinsam mit der Familie Flackl 

soll im Kurpark ein nachhaltiges Sportangebot mit einem allgemein zugänglichen Pumptrack geschaf-

fen werden. Dieser Pumptrack erfüllt in seiner Form eine Art der öffentliche Sportinfrastruktur und 

wäre eine kluge Entscheidung, weil ein Radpark eine Investition in die lokale Gemeinschaft ist, die 

sozialpolitische Ziele verfolgt. Der Pumptrack macht den Ort attraktiver für die Bewegung, eine ge-

sunde Lebensweise und die soziale Integration. Der Pumptrack soll auf der Grundfläche des 
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bestehenden Tennisplatzes entstehen. Der vorhandene Zaun soll entfernt werden und eine Strecke 

im Ausmaß von 210 Metern mit einer Breite von 1,60 Metern errichtet werden. Die Gesamtgrundflä-

che beträgt 1.292 m2, davon braucht man 560 m2 Asphalt. Geeignet ist dieser Pumptrack für Räder, 

Roller, Skateboards, Inlineskates und Rollschuhe, Kinderwagen und Buggys. Ein entsprechend um-

fangreich ausgearbeitetes Projekt liegt vor. 

Die Finanzierung bzw. die Kosten stellen sich wie folgt dar.  

Gesamtherstellungskosten  € 193.477,-- 

abz. Eigenleistungen  € 78.536,-- 

HK – Eig.leistgen € 114.941,-- 

abz. Vereinsförderung  € 38.310,-- 

HK – Eig.leistgen - Förderung € 76.631,-- 

abz. Sponsoring € 40.000,-- 

verbleibt Beitrag Gemeinde € 36.631,-- 

 

Antrag: Die Initiative dieses Projekts soll unterstützt und nach Ansuchen durch die Grundei-

gentümer die Widmung von Grünland Sport „Tennis“ auf Grünland Sport „Radanlage“ 

beantragt werden. Da der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024, der vom Gemein-

derat am 23.11.2023 beschlossen wurde, keine Budgetmittel für die Errichtung der An-

lage vorsieht, kann keine Förderung in der im Finanzierungskonzept dargestellter 

Höhe gewährt werden. Weiters kann die Gemeinde für ein Privatprojekt nicht als För-

derwerber fungieren. 

Beschluss: Mit einer Stimmenthaltung – GR Christian Zachauer - angenommen. 

 

 

 

1.4. LEBENSRAUMKONZEPT 

Von der Firma Kohl & Partner GmbH., 9500 Villach, liegt ein Angebot für ein „Lebensraumkonzept“ 

für die Marktgemeinde Reichenau an der Rax vor. Ausgangslage ist es an der Entwicklung des Ortes 

zu arbeiten. Die Gemeinde soll als Lebensraum für Einheimisch, Mitarbeitende und Gäste zukunfts-

fähig weiterentwickelt werden. Zielsetzung soll ein Lebensraumkonzept sein, welches eine ganzheit-

liche und nachhaltig ausgerichtete Entwicklung gewährleistet. Die Firma Kohl & Partner GmbH., legt 

dazu auch umfangreiche Referenzen und ein sehr detailliertes Angebotsschreiben vor, welches sich 

auf € 41.000,-- inkl. USt., Fahrtspesen und Aufenthaltskosten beläuft. Hr. Dipl. Ing. Rohl von der Lea-

der Region Süd hat mündlich eine Fördermöglichkeit über ECO-Plus von bis zu 60% in Aussicht 

gestellt. Es verblieben sohin mindestens rund € 16.000,- Gemeindeanteil.  

Für eine mögliche Förderfähigkeit durch die ECO-Plus sind allerdings mindestens drei Angebote von 

Nöten. Dazu hat uns dankenswerterweise Herr Dipl.-Ing. Martin Rohl eine Ausschreibung erstellt, 

welche in überarbeiteter und angepasster Form an folgende Firmen ergangen ist:  
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Firma Mecca Consulting GmbH, 1130 Wien 

Firma Josef Vollmer, Unternehmensberatung, 2851 Krumbach 

Firma conos GmbH, 1130 Wien 

Firma Wallenberger und Linhard Regionalberatung GmbH, 3580 Horn 

Firma RaumRegionMensch ZT GmbH, 2120 Wolkersdorf 

 

Antrag: Nach Einlangen und Vergleich weiterer Angebote soll das Thema im nächsten Sit-

zungslauf neuerlich thematisiert werden.  

Beschluss: Einstimmig. 

 

 

 

1.5. GEMEINDEWEBSEITE NEU 

Obwohl unsere Webseite laufend gewartet wird und auch einige kleinere Änderungen durchgeführt 

wurden ist es ab 1.1.2025 notwendig, diese vollkommen neu aufzustellen. Dazu soll spätestens Mitte 

2024 das Projekt „Gemeinde-Website NEU“ gestartet werden. Das Hauptaugenmerk soll auf die 

Übersichtlichkeit und ein aufgabenspezifisches Informationsangebot sowie einwandfreie Funktionali-

tät gelegt werden. Es gibt im Grunde genommen zwei große Anbieter, welche auf Webseiten von 

Gemeinden spezialisiert sind, und zwar die Firmen 

 „citiesapps S&R GmbH“, A-8042 Graz, welche bisher mehr als 200 Gemeinde-Webseiten er-
stellt hat (Payerbach, Breitenstein, Raach, Tattendorf, Mörbisch, Eggenburg) und mit der 

 Gemdat NÖ., 2100 Korneuburg, welche mit ihrem Produkt Gem2Go ebenfalls sehr stark am 
Markt vertreten ist. 

 
Die Kostenseite gestaltet sich wie folgt: 

Firma citiesapp 

Setupgebühr einmalig  € 3.128,-- 

Jahresgebühr  € 4.634,-- 

Für Support, Betreuung, Instandhaltung, Sicherheitswartung und Weiterentwicklung 

 

Gemdat NÖ  

Einmalig: 

Lizenzkosten € 4.390,-- 

Lizenzkosten Mobility Paket  € 799,-- 

Erstinstallation und Aufsetzen € 4.230,-- 

Einrichtungskosten je URL € 70,-- 

Halbtägiges Workshop vor Ort € 1.410,-- 

Gesamt einmalig: € 10.899,-- 

Monatlich: 

Wartungskosten monatlich € 173,-- 
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Antrag: Es möge mit beiden Anbietern Gespräche geführt und dem Gemeinderat die  

 Vor- bzw. ggf. Nachteile der jeweiligen Lösung präsentiert werden. 

Beschluss: Einstimmig.  

 

 

 

1.6. STÄDTEPARTNERSCHAFT 

Aufgrund der Corona-Maßnahmen in den letzten drei Jahren waren gegenseitige Besuche nicht mög-

lich. Im Jahr 2023 hat sich die Stadt Latisana in Reichenau an der Rax dreimal mit einem Autobus 

eingefunden und sollte auch die Gemeinde Reichenau im Hinblick auf die gute Partnerschaft im Jahr 

2024 einige Maßnahmen setzen.  

Mit den zuständigen Personen aus Latisana wurden bereits Gespräche geführt um kam der Vor-

schlag, in der 1. Juli Woche ein verlängertes Sprachwochenende von Donnerstag bis Sonntag in 

Latisana zu verbringen. Es wurde eine maximale Teilnehmerzahl von 10 Kindern angegeben, im Alter 

von 12-14 Jahren. Die Kinder würden bei Gastfamilien untergebracht werden. Es wurde bereits An-

gebote für die Buskosten eingeholt, welche sich im Bereich von € 2.200,- (Mürzreisen) bis € 3.490,- 

(Retter Reisen) bewegen.  

Weiters angedacht werden könnte eine Busfahrt im September zum Stadtfest in Latisana, wobei auch 

hierbei die Buskosten von der Gemeinde aufgefangen werden müssten.  

Im Zuge seiner detaillierten Ausführungen äußert Vizebürgermeister Mag. Michael Sillar den Wunsch, 

die „Städtepartnerschaft“ in „Gemeindepartnerschaft“ umzuwandeln, da dies besser zu unserer Ge-

meinde passen würde. Es ergeht in weiterer Folge folgender 

 

Antrag: Es möge ein Budget in Höhe von € 3.500,- für das Sprachwochenende im Juli beschlos-

sen werden. Eine Teilnahme beim Stadtfest im September soll weiterverfolgt und Details 

ausgearbeitet werden und soll im nächsten Sitzungslauf neuerlich beraten werden.  

  

Beschluss:  Einstimmig.  

 

Nachdem keine Wortmeldung mehr erfolgt, dankt der Vorsitzende allen Erschienenen und schließt 

um 20.55 Uhr die Sitzung. 

 

 Der Protokollführer: Der Vorsitzende: 
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 in Vertretung des bei der Sitzung 
nicht anwesenden Protokollprüfers 
der ÖVP:  
Vzbgm. Mag. Michael Sillar 

----------------------------------------------
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